
 

Leitsätze: 

 

1. Die sachliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts für Streitigkeiten über 

fernstraßenrechtliche Planfeststellungsverfahren gem. § 50 Abs. 1 Nr. 6 VwGO 

umfasst auch Streitigkeiten darüber, ob eine Planänderung nach § 17d FStrG i. V. 

m. § 76 Abs. 2 VwVfG ohne erneutes Planfeststellungsverfahren zugelassen wer-

den durfte. 

 

2. Der Kläger kann sich für eine Verletzung des drittschützenden Gebots gerechter 

Abwägung privater Belange (§ 17 Satz 2 FStrG) jedenfalls dann nicht auf kumula-

tiv wirkende Belastungen durch andere Planänderungen oder -ergänzungen beru-

fen, wenn er durch die angefochtene Maßnahme selbst nicht nachteilig betroffen 

sein kann. 

 

Hinweis:  

Streitgegenständlich war der Bescheid der Regierung von Unterfranken vom 

13.08.2012, mit dem diese die Änderung des bestandskräftigen Planfeststellungsbe-

schlusses für den sechsstreifigen Ausbau der Bundesautobahn A3 (Frankfurt-

Nürnberg) hinsichtlich einer Überführung im Wege eines so genannten Negativat-

tests (§ 17d Satz 1 FStrG i. V. m. § 76 Abs. 2 VwVfG) zugelassen hat. Das Bundes-

verwaltungsgericht hat nunmehr festgestellt, dass sich die Klägerin, die vom Vorha-

ben nicht eigentumsrechtlich betroffen ist, mit Blick auf ihren mehr als 2 km entfern-

ten Wohnort auch nicht auf eine Verletzung des aus dem Abwägungsgebot (§ 17 

Satz 2 FStrG) folgenden Rechts auf gerechte Abwägung schutzwürdiger und mehr 

als nur geringfügig berührter privater Belange berufen kann. Die Klage erwies sich 

daher mangels Klagebefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO) bereits als unzulässig. 

 

 
























